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256. Verordnung: 6. Suchtgiftverordnungsnovelle

2 5 7 . Verordnung: Anordnung einer Schweinezwischenzählung

258. Verordnung: Anordnung der Erhebung der Weingartenflächen

2 5 9 . Kundmachung: Aufhebung von Bestimmungen der Durchführungsbestimmungen betreffend
die veranlagte Einkommensteuer — DE-ESt. 1954 durch den Verfassungs-
gerichtshof

2 6 0 . Kundmachung: Aufhebung des § 490 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
durch den Verfassungsgerichtshof

261. Kundmachung: Aufhebung einiger Stellen der Satzung der Krankenkasse der Kaufmannschaft
durch den Verfassungsgerichtshof

2 5 6 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 2. Juli 1965,
womit die Suchtgiftverordnung, BGBl.
Nr. 19/1947, neuerlich abgeändert wird

(6. Suchtgiftverordnungsnovelle)

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Suchtgiftgesetzes
1951, BGBl. Nr. 234, wird im Einvernehmen
mit den Bundesministerien für Land- und Forst-
wirtschaft und für Handel und Wiederaufbau
verordnet:

§ 1 Abs. 1 lit. c der Suchtgiftverordnung,
BGBl. Nr. 19/1947, in der Fassung der 5. Sucht-
giftverordnungsnovelle, BGBl. Nr. 128/1963,
wird abgeändert und ergänzt wie folgt:

Proksch

2 5 7 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom
17. August 1965, mit der eine Schweine-

zwischenzählung angeordnet wird

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2 und 3, 4 Abs. 1
und 2, 7 Abs. 1, 2 und 7, und des § 8 des Bundes-
statistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, wird — hin-
sichtlich des § 5 im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Finanzen — verordnet:

§ 1. Das Österreichische Statistische Zentralamt
hat mit Stichtag 15. September 1965 eine
Schweinezwischenzählung in einem Drittel der
Gemeinden durchzuführen, bei der der Schweine-
bestand (nach Alter, Geschlecht und Verwen-
dungszweck) am Stichtag und die Hausschlach-
tungen, die im Zeitraum von drei Monaten vor
dem Stichtag vorgenommen worden sind, erfaßt
werden.

§ 2. Zur Auskunftserteilung sind alle Personen
verpflichtet, die im § 1 der Verordnung ange-
führte Tiere besitzen.

§ 3. Die Erhebung ist in der Form durchzu-
führen, daß von der Gemeinde ernannte Zähler
an Ort und Stelle auf Grund mündlicher Befra-
gung Erhebungslisten ausfüllen. Die Gemeinde
hat an Hand dieser Listen die Gemeindesumme
zu bilden und auf das Gemeindeblatt zu über-
tragen. Die Erhebungslisten und die Urschrift des
Gemeindeblattes verbleiben bei der Gemeinde.

§ 4. (1) Die Gemeinden — ausgenommen die
Städte mit eigenem Statut — haben die Rein-
schrift des Gemeindeblattes spätestens am fünften
Tag nach dem Stichtag der Bezirksverwaltungs-
behörde vorzulegen.
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(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden und
Städte mit eigenem Statut haben spätestens am
zehnten Tag nach dem Stichtag die Reinschriften
der Gemeindeblätter an das Österreichische Sta-
tistische Zentralamt weiterzuleiten.

§ 5. Den Gemeinden ist auf Antrag eine Abfin-
dung der ihnen bei der Mitwirkung an diesen Er-
hebungen entstehenden Kosten in der Höhe von
S l'50 je Tierbesitzer zu gewähren. Der Antrag
ist zugleich mit der Vorlage des Gemeindeblattes
einzubringen.

Schleinzer

2 5 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom
17. August 1965, mit der die Erhebung der

Weingartenflächen angeordnet wird

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2 und 3, 4 Abs. 1
und 2, 7 Abs. 1 und 7 sowie des § 8 Abs. 1 und 2
des Bundesstatistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91,
wird — hinsichtlich des § 6 im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Finanzen —
verordnet:

§ 1. Das Österreichische Statistische Zentralamt
hat mit Stichtag 15. September 1965 die Wein-
gartenflächen zu erheben.

§ 2. Es sind die Flächen der Weingärten, auf-
gegliedert nach Edelweinsorten, Direktträgern,
Schnittweingärten und Rebschulen, zu erheben.

§ 3. Zur Auskunftserteilung sind die Bewirt-
schafter (Eigentümer, Pächter, Winzer oder son-
stige Nutznießer oder deren Beauftragte) von
Weingartenflächen ohne Rücksicht auf die Größe
der Fläche verpflichtet.

§ 4. Die Erhebung ist in der Form durchzu-
führen, daß die zur Auskunftserteilung verpflich-
teten Personen (§ 3) in der Zeit vom 16. bis
30. September 1965 die von der Gemeinde zur
Verfügung zu stellenden Erhebungsformulare
auszufüllen und der Gemeinde zurückzustellen
haben.

§ 5. (1) Die Gemeinden — ausgenommen die
Städte mit eigenem Statut — haben die Erhe-
bungsformulare bis 8. Oktober 1965 der Bezirks-
verwaltungsbehörde vorzulegen.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden und Städte
mit eigenem Statut haben die Erhebungsformu-
lare bis spätestens 15. Oktober 1965 an das
Österreichische Statistische Zentralamt weiterzu-
leiten.

§ 6. Den Gemeinden ist auf Antrag eine Ab-
findung der ihnen bei der Mitwirkung an dieser
statistischen Erhebung entstehenden Kosten in

der Höhe von S 0'50 je Betrieb zu gewähren.
Der Antrag ist zugleich mit der Vorlage der Er-
hebungsbögen einzubringen.

Schleinzer

2 5 9 . Kundmachung des Bundesministe-
riums für Finanzen vom 29. Juli 1965, be-
treffend die Aufhebung des Abschnittes 31
Abs. 1 erster und letzter Satz des Erlasses des
Bundesministeriums für Finanzen vom
21. April 1954, Zl. 22.100-9/1954 (Durch-
führungsbestimmungen betreffend die ver-
anlagte Einkommensteuer — DE-ESt. 1954)

durch den Verfassungsgerichtshof.

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 wird
kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 3. Juli 1965, V 9/65, den ersten
und letzten Satz im Abs. 1 des Abschnittes 31
des Erlasses des Bundesministeriums für Finanzen
vom 21. April 1954, Zl. 22.100-9/1954 (Durch-
führungsbestimmungen betreffend die veranlagte
Einkommensteuer — DE-ESt. 1954), verlaut-
bart im Amtsblatt der österreichischen Finanz-
verwaltung unter Nr . 88/1954, als gesetzwidrig
aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt am Tage der Kund-
machung in Kraft.

Schmitz

2 6 0 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 6. August 1965 über die Aufhe-
bung des § 490 Abs. 1 des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes durch den Ver-

fassungsgerichtshof

Gemäß Artikel 140 Abs. 3 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes und gemäß § 64 Abs. 2 des Verfas-
sungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr . 85,
wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem
Erkenntnis vom 3. Juli 1965, G 3/65-12, V 6/
65-12, den § 490 Abs. 1 des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes, BGBl. Nr . 189/1955, als
verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung t r i t t mit Ablauf des 30. Juni
1966 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Klaus
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2 6 1 . Kundmachung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 4. August 1965,
betreffend die Aufhebung einiger Stellen der
Satzung der Krankenkasse der Kaufmann-

schaft durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Artikel 139 Abs. 2 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und
§ 60 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 3. Juli 1965, Zl. G 3/65, V 6/65-12,
folgende Stellen der vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung genehmigten Satzung der
Krankenkasse der Kaufmannschaft (Kundmachun-

gen im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung"
vom 12. Feber 1961, Nr. 36, vom 1. Sep-
tember 1961, Nr. 202, vom 18. August
1962, Nr. 189, und vom 15. Septem-
ber 1963, Nr. 215) als gesetzwidrig aufgehoben:
§ 1 Abs. 1; die im § 2 Abs. 2 enthaltenen Worte
„und hinsichtlich der in § 3 Abs. 1 Z. 2 ge-
nannten Personen auf das Bundesland Wien und
die Verwaltungsbezirke Mödling und Wien-Um-
gebung des Bundeslandes Niederösterreich"; § 3
Abs. 1 Z. 2; § 4 Abs. 1 Z. 2; § 33 Abs. 1 und 5.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 1965 in Kraft.

Proksch
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